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Humboldt-Universität zu Berlin - Universität Hamburg –

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel - Universität zu Köln –

Universität Passau – Universität Regensburg –

Paris-Lodron-Universität Salzburg

Gemeinschaftliches Zertifikatsprogramm Osteuropäisches Recht
Im Sommersemester 2002 haben die Rechtswissenschaftlichen Fakultäten der Humboldt-Universität zu Berlin, der Universität Hamburg, der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, der Universität zu Köln und der Paris-Lodron-Universität Salzburg ein hochschul​über​greifendes studienbegleitendes Zertifikats​programm “Osteuropäisches Recht” eingerichtet. Die Universität Passau ist im Wintersemester 2002/2003 dem Programm beigetreten. Seit dem Sommersemester 2004 beteiligt sich auch die Universität Regensburg an dem Programm. Damit sind alle deutschen Ostrechtsinstitute – und darüber hinaus die Universität Salzburg – in dem Programm vertreten.
Das Zertifikatsprogramm soll es ermöglichen, die unterschiedlichen fachlichen und regio​na​len Schwerpunkte der beteiligten Einrichtungen zu nutzen und den Erwerb vertiefter Kennt​nisse über die Rechtsordnungen Osteuropas durch einen studienbegleitenden Abschluss nach​zuweisen. Das Zertifikatsprogramm führt zu einem Studienzertifikat "Osteuropäisches Recht" als Zusatzqualifikation zu einem regulären Abschlussexamen im Fach Rechtswissen​schaft. Der Inhalt des Zertifikatsprogramms bestimmt sich nach der Zertifikatsordnung, die – inhalt​lich übereinstimmend –von den beteiligten Fakultäten verabschiedet worden ist.

An der Universität Kiel ist für die organisatorische Betreuung des Zertifikatsprogramms das Institut für Osteuropäisches Recht (Lehrstuhl Prof. Dr. Alexander Trunk) zuständig. Nähere Informationen (auch Hyperlinks zu den anderen programmbeteiligten Einrichtungen) finden Sie auf der Webseite des Instituts: http://www.uni-kiel.de/eastlaw/. Institutsanschrift: Institut für Osteuropäisches Recht, Leibnizstr.4/III, 24118 Kiel, Tel. 0431-880-2886 od. –2172, Fax: 0431-88-3048, email: office-eastlaw@law.uni-kiel.de
Die für das Zertifikatsprogramm anrechenbaren Lehrveranstaltungen werden zu Beginn jedes Semester in einer Aufstellung, die auch im Internet zugänglich ist, bekannt gemacht (siehe dazu gleich unten nachfolgend). Wir möchten dazu ermutigen, die Lehrangebote auch der Partner​uni​versitäten, z.B. Block​seminare, wahrzunehmen. In Ergänzung des Zertifikats​programms vermitteln die beteiligten Universitäten Stipendien für Studien- und Forschungs​aufenthalte in Ländern Mittel- und Osteuropas.

Die beteiligten Universitäten freuen sich, ihren Studierenden und DoktorandInnen ein fachlich attraktives Zusatzangebot im rechtlichen Wachstumsbereich des Osteuropäischen Rechts anbieten zu können. Das Programm hat in den vergangenen Semestern bereits guten Anklang gefunden. Wir haben aber durchaus noch “Reserven” zur Aufnahme weiterer Teilnehmer und möchten alle rechtsvergleichend Interessierten ermutigen, sich auf diese Weise vertieft mit der perspektivreichen Region Osteuropa zu beschäftigen!

Für die Universität Kiel, am 15.10.2011
Prof. Dr. Alexander Trunk

Auf das Zertifikatsprogramm anrechenbare Lehrveranstaltungen im WS 2011/2012
1) Humboldt-Universität zu Berlin (Prof. Dr. Alexander Blankenagel)

a) Vorlesung: Russisches Recht
Dozent: Prof. Dr. Alexander Blankenagel
Angaben: 2 SWS
Beginn: k.A.
Zeit und Ort: k.A.
b) Seminar: Zu wirtschaftlichen Grundrechten in der BRD und der Russischen Föderation
Dozent: Prof. Dr. Alexander Blankenagel
Angaben: 2 SWS

Zeit und Ort: Blockseminar, Ort und Termin nach Vereinbarung. Vorbesprechung am 24.10.2011, 12.15 Uhr, BE 1, R. 326.
In der Veranstaltung wird die Gewährleistung wirtschaftlicher Grundrechte in der BRD und in der Russischen Föderation miteinander verglichen. Auf diese Weise soll die Idee der konstitutionellen Fundierung des wirtschaftlichen Systems in beiden Ländern aus der Perspektive des Bürgers bzw. rechtlicher Einheiten als wirtschaftlicher Subjekte und Inhaber wirtschaftlicher Rechte vermittelt werden. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen: 
•Berufs- und Eigentumsfreiheit, 
•Vereinigungsfreiheit (inklusive verfassungsrechtliche Gewährleistung von Gewerkschaften), 
•Vertrags- sowie die Wettbewerbsfreiheit. 
Das Ziel der Veranstaltung besteht in der Vermittlung eines Grundverständnisses für die verfassungsrechtliche Regulierung und Programmierung der Wirtschaft sowie in der Sensibilisierung für länderspezifische Unterschiede.
2) Universität Hamburg
a) Vorlesung: Privatrecht in Osteuropa
Dozentin: Dr. Magdalena Pajor-Bytomski
Angaben: 2 SWS
Beginn: 17.10.2011

Zeit und Ort: Mo., 12.15 – 13.45, Rhs EG 17
Inhalt:
Die Vorlesungen behandeln neben den Grundzügen der Privatrechtsgeschichte in Osteuropa die Herausbildung der freiheitlichen Privatrechtsordnung (Eigentumsordnung, Privatisierung, Transformation) seit der Revolution von 1989/90 bis heute. Dabei werden auch in ausgewählten Ländern die Grundzüge des geltendes Sachenrechts, Arbeitsrechts, Familienrechts, Erbrechts und Verbraucherprivatrechts systematisch dargestellt. Die Angleichung an das Recht der EU wird in die Betrachtung einbezogen. Gesetzesquellen und Struktur der nationalen Privatrechte der osteuropäischen Länder werden mit Hilfe von systematischen Länderberichten erschlossen und dargestellt. Ja nach Zusammensetzung der Zuhörer wird auch auf die Besonderheiten der Fachterminologie eingegangen.

b) Seminar: Familienrecht in Osteuropa

Dozent: Dr. Magdalena Pajor-Bytomski
Angaben: 
Zeit: 15.11.2011,10./11.2.2012.
Ort: Rechtshaus, Schlüterstr. 28, EG 20, 17 und UG 11
Vorbesprechung: 25. 10. 2011, Raum: EG 20, 18.15 Uhr

Themen auf Nachfrage bei der Dozentin. Die Veranstaltung richtet sich sowohl an Studierende der Rechtswissenschaft als auch an Studierende des Nebenfachstudiengangs Osteuropa. Einen Leistungsnachweis können Teilnehmer beider Gruppen erwerben. 

3) Universität Kiel (Prof. Dr. Alexander Trunk und Prof. Dr. Lado Chanturia)
a) Vorlesung: Osteuropäisches Recht II: Wirtschaftsrecht


Dozent: Prof. Dr.  Lado Chanturia


Angaben

2 SWS

Ort und Zeit: Mi., 10.00 – 12.00, LS 4 - R.27/28.

Beginn: 26.10.2011.

b) Seminar: Aktuelle Probleme aus dem Internationalen Privatrecht und der Rechtsvergleichung (mit besonderer Berücksichtigung osteuropäischer Rechtsordnungen)
Dozent: Prof. Dr. Alexander Trunk
Angaben

2 SWS,
Ort und Zeit: Blockseminar in Kiel, 3./4.2.2012, LS 4 – R.27/28.
Die Seminararbeiten können in deutscher oder englischer Sprache abgefasst werden; entsprechendes gilt für die mündlichen Seminarreferate.

Vorbesprechung am Dienstag, 25. Oktober 2011 um 13.00 h, LS 4 Raum 334.
Anmeldungen für das Seminar sind jederzeit möglich. Weitere Informationen (auch Anmeldung zu dem Seminar) bei Herrn Jürgen Telke, jtelke@law.uni-kiel.de.

Die Veranstaltung ist auch anrechenbar auf das Zertifikatsprogramm „Osteuropa-Studien“
c) Seminar: Osteuropäisches Recht – Probleme der Rechtstransformation
Dozent: Prof. Dr. Lado Chanturia
Angaben: 2 SWS.

Blockveranstaltung am 3./4. Februar 2012. Ort: LS 4 – R.27/28.
Die Seminararbeiten können in deutscher oder englischer Sprache abgefasst werden. Seminarreferate sollten auf Deutsch gehalten werden. Vorbesprechung am Mi., 26.10.2011 um 18:00 s.t., LS 4 R. 27/28.
Themen können ab sofort gewählt werden. Rückfragen und Anmeldungen für das Seminar bitte an Herrn Prof. Dr. Lado Chanturia, email: lchanturia@law.uni-kiel.de.

Die Veranstaltung ist auch anrechenbar auf das Zertifikatsprogramm „Osteuropa-Studien“

4) Universität Köln (Prof. Dr. Angelika Nußberger M.A.)
a) Seminar: Internationale Gerichte – Arbeitsweisen und Herausforderungen aus deutscher, polnischer und russischer Sicht

Dozentin: Prof. Dr. Dr. h.c. Angelika Nussberger, Prof. Dr. Michael Sachs

Angaben: 2 SWS

Zeit und Ort: Blockseminar am 29.9.-3.10.2011 in St. Petersburg
Internationale Gerichte können die Rechtswirklichkeit heute erheblich beeinflussen. Internationale Gerichte entwickeln nicht nur das Völkerrecht weiter, sondern beeinflussen auch die nationale Gesetzgebung. Dies gilt vor allem für den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Gegenstand des Seminars ist daher eine Auseinandersetzung mit jüngeren Entscheidungen des EGMR und den daraus entstandenen Herausforderungen für das nationale Recht. Dabei soll dem Völkerrecht und seinen Folgen nicht nur aus der deutschen Perspektive

nachgegangen werden. Das Seminar will das Verhältnis des deutschen Verfassungsgerichts zum EGMR auch im Vergleich mit anderen Rechtsordnungen ergründen. Diskutiert werden sollen aktuelle Fälle des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte aus deutscher, polnischer und russischer Sicht. Genauso sollen in einem zweiten Teil Arbeit und Perspektiven des Internationalen Gerichtshofs im zwischenstaatlichen Dialog ergründet werden. Auch hier werden jüngere Entscheidungen des Gerichts aus der deutschen, polnischen und russischen

Perspektive diskutiert. Das Projekt baut auf einer Langzeitpartnerschaft zwischen der Vysšja Škola

Ekomomiki, Russland, der Universität Lodz, Polen, und der Universität zu Köln auf und findet gemeinsam mit russischen und polnischen Studenten in St. Petersburg statt. Das Seminar wendet sich an Doktoranden und Studierende im Schwerpunktbereich; die Leistung wird nach § 11 Abs. 7 S. 2 StudPrO für die Schwerpunktbereiche 8/9, 10 und 12 sowie im Rahmen des Zertifikats „Osteuropäisches Recht“ angerechnet.

Das Seminar findet als Blockveranstaltung in St. Petersburg statt. Fahrt- und Übernachtungskosten fallen für die Studierenden nicht an. Das Seminar findet in englischer Sprache statt.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte zur Themenabsprache an Dr. Tomasz Milej

t.milej@uni-koeln.de oder Dr. Caroline von Gall CvGall@uni-koeln.de .

b) Proseminar: National Constitutions and European Law
Dozent:   Dr. Tomasz Milej, LL.M.
Angaben: 2 SWS
Zeit und Ort: Blockveranstaltung, 23.-26.11.2011in Łódź (Polen).
Das Proseminar ist ein Teil einer seit 2004 bestehenden Seminarreihe, die gemeinsam von den

rechtswissenschaftlichen Fakultäten der Universitäten in Köln, Łódź (Polen), Pécs (Ungarn) und Vilnius

(Litauen) veranstaltet wird. Die Seminarreihe setzt sich zum Ziel, eine dauerhafte Plattform für einen

mitteleuropäischen Dialog der verfassungs- und europarechtsinteressierten Nachwuchsjuristen und -

juristinnen, die an Verfassungs- und Europarecht interessiert sind, zu schaffen. Die Teilnehmer sind

Studierende und vereinzelt auch Doktoranden an den teilnehmenden Universitäten. Sie stammen

aus vier Ländern mit teilweise sehr unterschiedlichen historischen und politischen Erfahrungen und

von unterschiedlicher Größe, die jedoch durch das mitteleuropäische Rechtskulturerbe und die

Mitgliedschaft in der Europäischen Union und im Europarat verbunden sind. Bei jedem Seminar geht

es darum, die unterschiedlichen nationalen Sichtweisen zu einem aktuellen verfassungsrechtlichen

bzw. europarechtlichen Problem, das in allen vier Ländern auch die Öffentlichkeit interessiert, zu

beleuchten und zu überlegen, ob es dazu eine „mitteleuropäische Sicht“ geben kann oder zumindest

eine mitteleuropäische Sensibilität oder einen mitteleuropäischen Erfahrungswert.

Das diesjährige Seminar befasst sich mit dem Einfluss des Unionsrechts nach Lissabon und der

Rechtsprechung des EGMR auf die nationalen Verfassungen. Das deutsche, polnische, ungarische

und litauische Verfassungsrecht stehen diesbezüglich vor ähnlichen Herausforderungen, die in allen

vier Staaten den Gegenstand einer lebhaften Diskussion in Literatur und Rechtsprechung bilden.

Die Seminarsprache ist Englisch. Von den Teilnehmern wird erwartet, dass sie einen ca.15 bis 20-

minutigen Vortrag in englischer Sprache halten, die im Anschluss an die/den Vortragenden gerichteten

Fragen beatworten und sich an den Diskussionen beteiligen. Der Tagungsort ist Łódź (Polen). Es steht

den Teilnehmern frei, probeweise eine Seminararbeit anzufertigen, die benotet und besprochen wird.

Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung werden von der Universität Łódź übernommen, die auch

für die Organisation vor Ort zuständig ist. Aller Voraussicht nach wird es auch dem Institut für Ostrecht

möglich sein, einen Zuschuss zu den Fahrkosten zu gewähren.

Eine Vorbesprechung wird in der ersten oder zweiten Vorlesungswoche stattfinden, der Termin wird mit

den Teilnehmern besonders vereinbart. Die Zahl der Teilnehmer aus Köln ist auf 6 Personen begrenzt.

Sollten sich mehr als 6 Personen bewerben, wird ein Auswahlverfahren durchgeführt.
c) Vorlesung: Russische Rechtsterminologie
Dozentin: Dr. Carmen Schmidt
Angaben

2 SWS

Zeit und Ort: Mi., 16 – 17.30, Institut für Ostrecht

d) Vorlesung: Polnische Rechtsterminologie mit Einführung in das polnische Recht
Dozent:   Dr. Tomasz Milej, LL.M.
Angaben: 2 SWS
Zeit und Ort: Do., 14.00 – 15.30, Institut für Ostrecht
e) Vorlesung: Ungarische Rechtssprache und Einführung in das ungarische Recht
Dozentin:   Dr. Marietta Benkö
Angaben:

2 SWS, Veranstaltungen nach Absprache.
5) Universität Passau
a) Vorlesung: Einführung das Russische Recht (in russischer Sprache)
Dozentin: Dr. Ala Scharkauskiene
Angaben:

Ort und Zeit: Fr., 14:00 - 16:00 (Raum (IM) SR 010)
b) Vorlesung: Konversationskurs in russischer Sprache

Dozentin: Dr. Ala Scharkauskiene

Angaben:

Ort und Zeit: Mi. 16:00 - 18:00 ((IM) SR 040)
6) Universität Regensburg (Prof. Dr. Rainer Arnold und Prof. em. Dr. Dr. h.c. Friedrich-Christian Schroeder)
a) Vorlesung: EU and Eastern Europe II

Dozent: Prof. Dr. Rainer Arnold
Angaben: 2 SWS
Ort und Zeit: Blockveranstaltung, Di., 12 s.t – 13.30, H 20. Einführung 18.10.2011
b) Vorlesung: European Constitutional Law II

Dozent: Prof. Dr. Rainer Arnold
Angaben: 2 SWS
Ort und Zeit: Blockveranstaltung, Mo., 12 s.t. – 13.30, H 20. Einführung 18.10.2011
c) Seminar zum Osteuropäischen Recht
Dozent: Prof. Dr. Rainer Arnold

Angaben: 1 SWS

Di 15 - 16, Blockveranstaltung, H 12. Einführung 18.10.2011

d) Seminar: Zerfall und Neuordnung der kommunistischen Staaten

Dozent: Prof. em. Dr. Dr. h.c. Friedrich-Christian Schroeder
Angaben:
2 SWS

Zeit und Ort: Fr. 14-16, Raum 009
7) Universität Salzburg (Prof. Dr. Michael Geistlinger)

Vorlesung: Einführung ins russische Recht III
Dozent: Prof. Dr. Michael Geistlinger (unter Mitwirkung von Prof. Vetrova, Moskau)
Angaben:
1 SWS
Zeit und Ort: 14.11.2011 und 14.12.2012
Die Lehrveranstaltung wird anhand russischer Originalrechtstexte in Zusammenwirken mit einem Gastvortragenden aus einer unserer russischen Partneruniversitäten (Moskauer Staatliche Universität; Universität der Völkerfreundschaft, St. Petersburger Staatliche Universität) stattfinden und schwergewichtig dem Fachgebiet des Vortragenden gewidmet sein. Auf die Sprachkenntnisse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird individuell Rücksicht genommen werden. Die Lehrveranstaltung wird teilnehmerorientiert sein und ist anrechenbar im Rahmen des an mehreren deutschen Universitäten (zB Kiel, Köln) gestarteten Zertifikatsprogramms „Osteuropäisches Recht“, das darauf zielt, ein international koordiniertes Spezialisierungszusatzangebot für Juristinnen und Juristen zu bieten. Die Lehrveranstaltung steht aber auch Slawistinnen/Slawisten, Politologinnen/Politologen und sonstigen an russischem Recht Interessierten offen.

Vorbesprechung am 14.10.2011.









